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Lebensretter am Straßenrand
Monika Schwill

Eine(r) muss es ja machen

1955 wird die Leitplanke in Deutschland eingeführt. Für 
Pkw und Lkw funktioniert sie seither soweit. Doch für 
stürzende Zweiradfahrer wirken deren Stützpfosten wie 
Rasierklingen, die Körperteile amputieren oder zum Tod 
führen.

Als äußerst wirksames Gegenmittel hat sich eine glatte, 
federnd aufgehängte �zweite Planke�, die die Stützpfos-
ten abdeckt, erwiesen. Name: Unterfahrschutz.

Das Problem: Mangelnde Bekanntheit bei den Entschei-
dern vor Ort und Bundesregierungen, die sich bis heu-
te weigern, den Unterfahrschutz an Kurvenaußenseiten 

Arbeitskreis � 
Rückhaltesysteme
Fahrzeugrückhaltesysteme – Regelung – Planung – Absicherung
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zum Standard zu machen. 

Dieser Missstand führte 2003 zur Gründung der gemein-
nützigen Organisation �MEHRSi�. Denn einer muss sich 
schließlich drum kümmern.

Die schar�antigen Stützpfosten herkömmlicher Leitplan-
ken sind das Hauptproblem. Doch auch ein �Durchrut-
schen� unter der Leitplanke kann schwerste oder tödli-
che Verletzungen verursachen. 

Und wie bekommt gerade MEHRSi den  
Unterfahrschutz in die Kurven?

Seit jeher gibt es keinerlei Zuschüsse vom Staat. Daher 
ist MEHRSi komplett auf Spenden aus der Industrie, dem 
Handel und von Privatiers angewiesen. Wer jetzt denkt, 
dass es danach mit �Unterfahrschutz kaufen und montie-
ren� weitergeht, der irrt leider gewaltig. Denn die größte 
Hürde steht noch bevor. 

Wenn ein Unfallschwerpunkt, sprich: eine gefährliche 
Kurve lokalisiert ist, steht der �Marsch durch die Ins-
tanzen� an. Unterschiedlichste Zuständigkeiten von  
16 Bundesländern, deren Städte, Kommunen, Gemein-
den und Kreise bis hin zu den Straßenmeistereien gilt 
es zu durchdringen. Bis zur Entschärfung der Kurve be-
darf es Leidenscha�, Kompetenz und Hartnäckigkeit. 
Da MEHRSi aber über die Jahre �Dauergast� bei den 
zuständigen Behörden geworden ist, beschleunigt das 
gewonnene Vertrauen die Prozesse.

Die freundliche Penetranz gegenüber den Behörden 
und das gewonnene Know-how haben sich im Laufe der 
Jahre herumgesprochen. So avancierte die Organisa- 
tion immer mehr zum Berater für alle Seiten und wuchs 
in die verschiedensten Themen der Zweirad-Sicher- 
heit hinein. Die Aufnahme in staatliche Gremien, Aus-
schüsse und Expertenteams folgte ebenso wie enge 
Kontakte zur Industrie und deren Entwicklungsabteilun-
gen. 

Unfall an einer Leitplanke mit Unterfahrschutz

Die beiden Fahrer 
haben diesen Unfall 
nicht überlebt

Unfall an einer Leitplanke ohne Unterfahrschutz

Der Fahrer hat 
dieses Foto selbst 
aufgenommen. Der 
Unterfahrschutz 
hat ihn und sein 
Motorrad federnd 
abgefangen und 
weitergeleitet
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Was alle und niemanden  
etwas angeht

Auch dank der sozialen Netzwerke nehmen immer mehr 
Leitplanken-Betro�ene Kontakt zu MEHRSi auf. Auf der 
einen Seite diejenigen, die sich für das Vorhandensein 
der �zweiten Planke� bedanken. Weil ihnen nichts oder 
nur wenig passiert ist. Videos von On-Board-Kameras 
beweisen das hervorragende Funktionieren des Unter-
fahrschutzes und werden Hunderttausende Male ange-
klickt.

Auf der anderen Seite � und das ist die emotional schwer-
wiegendste (Herzens-)Aufgabe für MEHRSi � melden sich 
mehr und mehr Betro�ene, die mangels Unterfahrschutz 
die Gesundheit, den Partner, ein Elternteil oder das Kind 
verloren haben. Außerhalb des dann stark belasteten 
familiären Umfeldes hil� MEHRSi als emp�ndsamer wie 
nachvollziehender Ansprechpartner. Hier gilt: �Es passt 
gerade nicht� gibt es nicht. Egal wo oder welche Uhrzeit. 

Dies spielt sich selbstverständlich außerhalb jeglicher 
Ö�entlichkeit ab.

Der Status quo

In über 20 Jahren hat MEHRSi entweder als Initiator oder 
auch durch Bezuschussung bzw. komplette Kosten-
übernahme in weit über 1.000 Kilometern Kurven den 
Unterfahrschutz an die Planke gebracht. 2022 bekam 
MEHRSi vom Bundesverband der Motorjournalisten den 
Goldenen Dieselring für besondere Verdienste um die 
Verkehrssicherheit verliehen.

Spenden können jederzeit als Einzelspende oder über 
einen selbst festgelegten Jahresbeitrag erfolgen. 
www.mehrsi.org

Monika Schwill  
Gründerin und Geschä�sführerin  
von MEHRSi

Bis heute ist der 
Unterfahrschutz im 
Straßenbau nicht 
vorgeschrieben und 
besitzt keinerlei Lobby 
� mit einer Ausnahme: 
MEHRSi
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Christoph Baumert

Die Gütegemeinscha� Stahlschutzplanken ist eine von 
RAL anerkannte Gütegemeinscha� mit über 70 Mitglieds- 
unternehmen, die die von 10 Herstellern nach RAL-RG 
620 produzierten Stahlschutzplanken fachgerecht mon-
tieren. Alle Hersteller haben sich verpflichtet, die stren-
gen Güte- und Prü�estimmungen einzuhalten, sodass 
die herstellerunabhängige Austauschbarkeit der nach 
RAL-RG 620 produzierten Systeme stets gewährleistet 
ist. Bereits 1955 wurden die ersten Stahlschutzplanken-
systeme entlang des Ruhrschnellwegs installiert. Kurz 
danach wurde die Gütegemeinscha� Stahlschutzplan-
ken e. V. gegründet, um die Verkehrssicherheit nachhal-
tig und kontinuierlich zu verbessern. Dies könnte schon 
als Grundstein für die Vision Zero angesehen werden. 
Ziel der Vision Zero ist es, die Zahl der Verkehrstoten bis 
2030 zu halbieren und bis 2050 auf nahezu null zu brin-
gen. Wenn man sich die Statistiken über die im Straßen-
verkehr getöteten Verkehrsteilnehmer genauer ansieht, 
ist schnell ersichtlich, dass sich der Großteil der Unfälle 
auf Landstraßen ereignet. Die Zahl der Unfalltoten be-

lief sich 1970 auf knapp 22.000. Die Reduzierung der 
Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h auf Landstraßen, 
die 0,8-Promillegrenze und die Einführung der Gurt-
pflicht und Helmpflicht führte zu einer Reduzierung auf 
ca. 11.000 Getötete im Jahr 1990.

Zum Zeitpunkt der Einführung der Vision Zero, im Jahre 
1997, lag die Zahl der Unfalltoten bei ca. 8.000. Somit 
wäre der erste Meilenstein der Vision Zero, die Reduzie-
rung der Verkehrstoten um 50 %, zum jetzigen Zeitpunkt 
bereits erreicht, da im Jahr 2024 �nur 2.839� Verkehrs- 
tote gemeldet wurden. Dies ist jedoch noch lange kein 
Grund, sich auszuruhen und unnötig Zeit verstreichen 
zu lassen, um den zweiten Meilenstein ebenfalls zu er-
reichen, vor allem, da die Zahlen in den letzten Jahren 
stagnieren. Beim Betrachten der Ortslagen der Unfälle 
fällt besonders der extrem hohe Anteil an getöteten Mo-
torradfahrern auf Landstraßen ins Auge.

Auch ist unklar, wieso der Anteil der getöteten KRAD-Fah-
rer von 24 % im Jahr 2015 auf 46 % im Jahr 2024 gestie-

gen ist. Wenn man berücksichtigt, 
dass 91 % der KRAD-Fahrer reine 
Schönwetterfahrer sind und über-
wiegend am Wochenende und 
nach Feierabend in den Monaten 
April bis Oktober unterwegs sind, 
ist sehr schnell ersichtlich, dass 
besonderes Schutzpotenzial für 
Zweiradfahrer besteht. Daher wurde 
im Jahr 2021 das MVMot, per Ein-
führungserlass des BMDV 13/2021, 
eingeführt. In Bild 14 des MVMot ist 
ein Ablaufdiagramm dargestellt, in 
dem beschrieben wird, wann eine 
Schutzeinrichtung, in Abhängigkeit 
des Kurvenradius, des DTVKRad und 
der Abkommenswahrscheinlich-
keit sinnvoll ist. Seit über 20 Jahren 
wird bereits der Unterfahrschutz 
für Motorradfahrer installiert. An-
fangs stand nur das System Euskir-
chen zur Verfügung, das jedoch, bei 
höheren Geschwindigkeiten, ein 
Aufgleiten der Pkw im Falle eines 
Anpralls begünstigte. Daher wurde 
eine BASt-Empfehlung ausgespro-
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chen, dieses System nur bis max. 70 km/h 
einzusetzen. Darau
in wurde der MPS 
entwickelt, der als einziges System alle 
nach EN 1317-8 (neu DIN CEN/TS 17342) An-
fahrversuche bestanden hat. Die Obdukti-
on der Testdummys hat gezeigt, dass die 
energieabsorbierenden Systeme bestens 
funktionieren und somit die bestmöglichen 
Überlebenschancen bieten. Vergleichs-
versuche an Betonsystemen führten laut 
�FEMA� immer zu tödlichen Verletzungen 
der Dummys und bieten somit keine Si-
cherheit für Motorradfahrende, obwohl 
ihnen dies gemäß TK-FRS aufgrund der ge-
schlossenen Bauweise zugesprochen wird.

Der MPS ist in vielen Systemen einsetzbar. 
Z. B.

>	 Eco-Safe 2.0 = H1/L1-W4-A 

>	 Eco-Safe 1.33 = N2-W2-B

>	 Eco-Safe 1.33 = H1/L1-W3-B

>	 Auf schmalem Bankett  
	 zugelassen

>	 Eco-Safe Bauwerk in Bearbeitung 

Auch für ältere Bestandssysteme sind zahl-
reiche Nachrüstmöglichkeiten vorhanden. 
So kann z. B. die

>	 ESP 2.0 N2-W4-A

>	 ESP Plus 2.0 N2-W4-A

>	 ESP BOS N2-W3-B

nachgerüstet werden. Eine weitere, häu�-
ge Unfallursache stellen Einzelhindernis-
se auf Landstraßen dar. Diese können so-
wohl Einzelbäume, Baumreihen als auch 
Bauwerke sein. Um diese Gefahrenstellen 
abzusichern, wurde die BOS-Familie ent-
wickelt. Die ESP BOS/Eco-Safe BOS mit 
und ohne durchgehendem Kastenpro�l 
können ebenfalls mit dem MPS ausgestat-
tet werden. Um beim Rammen der Pfosten 
keine Wurzeln der Bäume zu beschädigen, 
können die Pfosten in gewissen Grenzen 
flexibel gesetzt werden. Wenn all diese 
Produkte sinnvoll gemäß den gültigen Re-
gelwerken eingesetzt werden und so eine 
praxisgerechte Infrastruktur auf Landstra-
ßen umgestaltet wird, wird ein bedeuten-
der Schritt zum Erreichen des zweiten Mei-
lensteins der Vision Zero erreicht. 

Christoph Baumert
GSP
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Neues über die BauPVO
Ralf Klöckner 

Warum wurde die BauPVO überarbeitet?

Die Bauproduktenverordnung (BauPVO) wurde überar-
beitet und ist seit dem 7.1.2025 in Kra�. Es handelt sich 
um eine Verordnung der EU. Das bedeutet, dass sie un-
mittelbare Rechtswirkung in den Mitgliedsstaaten hat 
und nicht erst durch ein nationales Gesetz umgesetzt 
werden muss.

Die Bauproduktenverordnung wurde im Wesentlichen 
überarbeitet, um dem sogenannten �Green Deal� gerecht 
zu werden, um Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
zu stärken und um die Erarbeitung von harmonisierten 
technischen Spezi�kationen (htS) zu erleichtern. Diese 
harmonisierten technischen Spezi�kationen �nden sich 
i. d. R. in harmonisierten Europäischen Normen (hEN) 
wieder und die Einhaltung der hEN gilt als Nachweis für 
die Einhaltung der htS.

Der Zeitrahmen

Die neue BauPVO wurde im Dezember 2024 bekannt 
gemacht und trat im Januar 2025 in Kra� (Bild 1). An-
wendbar ist sie aber erst mit dem �Date of application�, 
1 Jahr nach Bekanntgabe. Diese Zeit nutzt die Europäi-
sche Kommission (EC), um ergänzende Verordnungen zu 
erlassen, die die neue BauPVO erst umsetzbar machen.

Die alte BauPVO soll im Dezember 2039 zurückgezogen 
werden. In einer Übergangszeit von 15 Jahren existie-
ren daher zwei rechtliche Verordnungen nebeneinander 
(Bild 1).

Das bedeutet aber mitnichten, dass die neue BauPVO 
erst nach 15 Jahren für Produkte der Straßenausstattung 
relevant wird. Innerhalb dieser 15 Jahre werden die hEN 
nach alter BauPVO durch solche nach neuer BauPVO 
ersetzt. Sobald eine neue hEN für eine Produktart vor-
liegt, können CE-Kennzeichen nach neuer BauPVO verge-
ben werden. Sind erst einmal solche Produkte auf dem 
Markt, ist es fraglich, ob Produkte mit CE-Kennzeichnung 
nach alter BauPVO noch konkurrenzfähig sind. Zum ei-
nen stellt sich die Frage, ob diese noch dem Stand der 
Technik entsprechen und zum anderen können neue hEN 
neue technische Spezi�kationen enthalten, die die alte 
BauPVO nicht fordert und die daher in ihrem Rahmen 
auch nicht deklariert werden können.

Maßgeblich, für Hersteller wie für Straßenbaubehörden, 
DEGES, Autobahn GmbH und Regelwerksersteller, ist da-
her der Zeitpunkt, zu dem eine (oder ggf. mehrere) neue 
hEN anwendbar sind. Tatsächlich müssen nicht nur die 
hEN umgeschrieben werden, um den Anforderungen der 
neuen BauPVO zu genügen, sondern man muss noch ei-
nen Schritt weiter zurückgehen und die Arbeitsau�räge 
an die Normungsgremien neu erarbeiten. Diese Arbeits-

Bild 1: Zeithorizont der neuen BauPVO
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au�räge (bisher: Mandat, zukün�ig: �Standardisation 
Request�) legen fest, welche Produkteigenscha�en in 
der Norm gemessen und bewertet werden müssen.

Bild 2 zeigt den Ablauf bei der Erstellung eines Standar-
disation Requests. Den Mitgliedsstaaten (MS) wird dabei 
eine zentrale Rolle eingeräumt: Sie entscheiden, welche 
Experten in die Subgroup entsendet werden und einen 
Entwurf des Normungsau�rags erarbeiten. Das CEN, als 
Europäisches Normungsinstitut, spielt dabei nur eine 
Nebenrolle. In der Lenkungsgruppe entscheiden die MS, 
ob der Entwurf vollständig und Kategorien und Grenzwer-
te sinnvoll sind. Andernfalls muss die Subgroup nachar-
beiten.

In diesem Ablauf stellt die Subgroup den Flaschenhals 
dar, da die Europäische Kommission (EC) nur wenige 
Subgroups gleichzeitig organisieren kann.

Die EC hat daher die Mitgliedsstaaten befragt, welche 
Mandate ihnen am dringlichsten erscheinen. Auf Basis 
dieser Befragung wurde eine Prioritätenliste erstellt. Auf 
dieser Liste liegt die Straßenausstattung auf Platz 22. 
Rechnet man das bisherige Tempo hoch, so würde 2031 
mit der Erarbeitung der Standardisation Requests für die 
Straßenausstattung begonnen.

Das zuständige Technische Komitee (TC 226) des CEN 
hat jedoch beschlossen, eine Art Abkürzung zu nehmen 
(�Fast-Track-Route�), bei der der EC aktiv zugearbeitet 
wird, statt auf die Subgroup zu warten. Dies könnte die 
Fertigstellung der Standardisation Requests deutlich be-
schleunigen. 

Für die Fahrzeug-Rückhaltesysteme gibt es jedoch der-
zeit Anzeichen, dass diese Abkürzung nicht gangbar sein 
könnte. Auch in diesem Fall könnte die Erarbeitung des 
Normungsau�rags früher als 2031 erfolgen. Üblicherwei-
se durchlaufen die Beteiligten eines neuen Ablaufs eine 
Lernkurve, sodass sich das Tempo beschleunigen könn-
te.

Die Produktanforderungen der neuen BauPVO

Die Anforderungen sind in der neuen BauPVO dem Grund-
satz nach enthalten. Es fehlen jedoch in den meisten Fäl-
len detaillierte Regelungen. Diese müssen noch von der 
EC per delegiertem Rechtsakt (entspricht im Ergebnis ei-
ner Durchführungsverordnung) festgelegt werden.

Die wichtigsten Anforderungen nach der neuen BauPVO 
sind:
�	 Leistungsanforderungen
�	 wesentliche Umweltmerkmale
�	 Produktanforderungen
		  o	 Umweltanforderungen
		  o	 Funktion und Leistung
		  o	 Produktsicherheit

�	 digitaler Produktpass
�	 Ersatzteilpflicht
�	 gebrauchte Produkte

Diese Auflistung ist natürlich in keiner Weise vollständig!

Leistungsanforderungen kennt man auch schon unter 
der alten BauPVO. Bei den Schutzeinrichtungen zäh-
len beispielsweise Au
altestufe oder Wirkungsbereich 
dazu. Auf den ersten Blick also nichts Neues. Tatsächlich 
sind auch für die Leistungsanforderungen für viele Pro-
dukte der Straßenausstattung ˜nderungen zu erwarten. 
Die neue BauPVO betont nämlich den Anspruch darauf, 
dass die Leistungsmessung vollständig sein muss. D. h., 
der Anwender (also die Straßenbaubehörden bzw. DEGES 
oder Autobahn GmbH) muss alle benötigten Informatio-
nen der Leistungsdeklaration entnehmen können. 

Das ist derzeit nicht immer der Fall. Bei Schutzeinrichtun-
gen auf Bauwerken wird in Deutschland z. B. zusätzlich 
die Messung der beim Anprall in die Brücke eingeleiteten 
Krä�e gefordert. Dies ist auch kein exklusiv deutsches 
Problem. Beispielsweise werden in Schweden zusätz-
lich Prüfungen an Schutzeinrichtungen in der Böschung 
stehend durchgeführt. Neben solch o�ensichtlichen Zu-
satzinformationen werden viele weitere Informationen 
derzeit den Einbauanleitungen entnommen (z. B. Anfor-
derungen an den Untergrund). 

All dies soll zukün�ig über die Leistungserklärung abge-
bildet werden. (Für all das müssen also in der Normung 
Prüfmethoden gefunden und sinnvolle Leistungskategori-
en gefunden werden. Erinnern Sie sich? Die neue BauPVO 
soll u. a. die Erstellung von hEN erleichtern �)

Bild 2: Ablauf (vereinfacht) bei der Erarbeitung der 
neuen Normungsau�räge










